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Swissmem
Swissmem ist der führende Verband 
für KMU und Grossfirmen der schwei-
zerischen Maschinen-, Elektro- und 
Metall-Industrie (MEM-Industrie) 
sowie verwandter technologieorien-
tierter Branchen. 

Swissmem fördert die nationale und 
internationale Wettbewerbsfähigkeit 
seiner rund 1050 Mitgliedfirmen mit 
bedarfsgerechten Dienstleistungen. 

Sie umfassen professionelle Beratun-
gen in den Bereichen Arbeitsrecht, 
Wirtschafts- und Vertragsrecht, 
Umweltrecht, Energieeffizienz sowie 
zum Wissens- und Technologietrans-
fer. Darüber hinaus bietet Swissmem 
Aus- und Weiterbildungsangebote für 
Mitarbeitende der Branche an. Swiss-
mem betreibt starke Netzwerke. In 27 
Fachgruppen, diversen Erfahrungsaus-
tauschgruppen und Fachkommissio-
nen tauschen sich die Mitgliedfirmen 
aus oder arbeiten an gemeinsamen Pro-
jekten. Die kostengünstige Ausgleichs-
kasse rundet das breite Swissmem-An-
gebot ab.

Swissmem ist dem Wettbewerb und 
der unternehmerischen Freiheit in 
gesellschaftlicher Verantwortung ver-
pflichtet. Abgestützt auf ein breites 
Branchen-Know-how setzt sich Swiss-
mem gegenüber der Politik, der Ver-

Willkommen bei Electrosuisse

Electrosuisse freut sich, folgendes Branchenmitglied willkommen zu heissen! Mitarbeitende von Branchen-
mitgliedern profitieren von reduzierten Tarifen bei Tagungen und Kursen und können sich aktiv an techni-
schen Gremien beteiligen.

waltung und der Öffentlichkeit für 
bestmögliche wirtschaftspolitische 
Rahmenbedingungen sowie einen 
liberalen Arbeitsmarkt ein. Swissmem 
engagiert sich zudem für eine kons-
truktive Sozialpartnerschaft. Als 
Arbeitgebervertreterin handelt der 
Verband mit den Sozialpartnern den 
Gesamtarbeitsvertrag (GAV) für die 
MEM-Branche aus. 

Swissmem ging aus den Verbänden 
ASM (Arbeitgeberverband der Schwei-
zer Maschinenindustrie) und VSM 
(Verband Schweizer Maschinenindus-
trieller) hervor und kann auf eine über 
130 Jahre dauernde Geschichte zurück-
blicken. Präsident von Swissmem ist 
Hans Hess.
Swissmem 

Pfingstweidstrasse 102 

8005 Zürich 

Tel. 044 384 41 11 

www.swissmem.ch

Bundesrat setzt revidierte NIV per 1. Januar 2018 in Kraft
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Die Verordnung über die elektri-
schen Niederspannungsinstallationen 
(Niederspannungs-Installationsver-
ordnung, NIV) bildet den rechtlichen 
Rahmen für das gesamte Elektroin-
stallations- und Elektrokontrollge-
werbe. Seit dem Inkrafttreten der NIV 
vor 15 Jahren haben sich die wirtschaft-
lichen und technischen Rahmenbe-
dingungen für das Elektroinstallati-
onsgewerbe stark verändert. Der 
Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 23. 
August 2017 eine Revision der NIV 
beschlossen, mit der die Rechtsgrund-
lagen an die aktuellen Rahmenbedin-
gungen angepasst werden. Die revi-
dierte Verordnung tritt am 1. Januar 
2018 in Kraft.

Neue Installationsmaterialien und 
Werkzeuge, Änderungen in der Berufs-
ausbildung, der wirtschaftliche Druck, 
die steigende Zahl ausländischer 
Marktteilnehmer sowie die zuneh-
mend dezentrale Energieproduktion 
sind nur einige der Herausforderun-

gen, mit denen das Elektroinstallati-
onsgewerbe heute konfrontiert ist. Mit 
der vom Bundesrat beschlossenen Teil-
revision der NIV wird die Rechts-
grundlage an die aktuellen Rahmen-
bedingungen angepasst. 

Inhalt der Verordnungsrevision
Die Änderungen und Ergänzungen 
dienen der Beibehaltung und möglichst 
der Verbesserung der Sicherheit von 
elektrischen Niederspannungsinstalla-
tionen. Angepasst werden insbeson-
dere die Voraussetzungen für die Ertei-
lung einer Installationsbewilligung, 
die Vorschriften über die Organisation 
der Installationsarbeiten sowie die Vor-
schriften über den Vollzug und die Auf-
sicht durch das Eidgenössische Stark-
strominspektorat ESTI. Berücksichtigt 
wird auch die starke Zunahme von 
Anlagen zur Produktion von neuen 
erneuerbaren Energien (insbesondere 
Photovoltaik), deren Installation und 
Kontrolle genauer geregelt werden.

Die revidierte NIV stellt dem Elek-
troinstallationsgewerbe eine praxis-
nahe und zeitgemässe Rechtsgrund-
lage zur Verfügung, mit welcher 
gleichzeitig das bestehende hohe 
Sicherheitsniveau der elektrischen 
In stallationen in der Schweiz gewahrt 
werden kann. Davon profitieren in erster 
Linie die Eigentümer von elektrischen 
Installationen (Hauseigentümer).

Vernehmlassungsergebnisse
In der vom 6. September bis 5. Dezem-
ber 2016 durchgeführten Vernehmlas-
sung zur Revision der NIV gingen 93 
Stellungnahmen ein. Die Revision der 
NIV wird von den Vernehmlassungs-
teilnehmenden in ihren Grundzügen 
und ihrer Stossrichtung ausnahmslos 
begrüsst. Mit grosser Mehrheit wurden 
auch die inhaltlichen Anpassungen 
gutgeheissen.  NO

Die Ergebnisse der Vernehmlassung sind in einem separa-

ten Bericht publiziert: www.admin.ch > Bundesrecht  

> Vernehmlassungen > abgeschlossene Vernehmlassungen


